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Vom Gericht in alter Zeit.
(Laufener Gegend).Von Hauptlehrer Alfons Gundel. Freilassing.

1h Gang einer Rechtshandlung.Einen Einblick in die Rechtspflege des Wittelalters geben uns „alte Gerichts¬bräuche in der Laufener Gegend", wie sie einst ausgeübt wurden, wovon uns dieAlt-Salzburger Weistümer und auch die mündlichen Ueberlieferungen, fernerAriminalakte aus der Zeit berichten. Wer die im folgenden beschriebenen Rechts¬altertümer unserer Heimat recht verstehen nnd beurteilen will, der muß im vorausauch die Verhältnisse der damaligen Zeit ins Auge fassen. Es sei darum kurzauf solche Verhältnisse hingewiesen, die besonders dem Verbrechertum Vorschub lei¬steten: Volksglaube, Aberglaube, Unwissenheit, Unkenntnis der natürlichen Gesetze,schlechte Verkehrsverhältnisse, mangelhaft ausgebildetes Polizeiwesen, ausgedehnteWaldungen als Fluchtstätten „übler Leute". Namentlich die letzteren Umständemachten die Ergreifung eines Uebeltäters oftmals unmöglich, so daß viele dieser„schädlichen Leute" ungestraft ihr Unheil ausüben konnten. Wehe aber, wenndann ein Bösewicht endlich in die Hände der Richter kam. Es erwartete ihn einfurchtbares Los. Nicht umsonst stand über dem Eingang der Folterkammer derunheimliche Spruch:
Wer frevle Taten begang,
den grause Spiele empfahn.Rühmlich ist an der alten Rechtspflege die Bestimmung, daß dem Volke dasRecht beim Volksding bekannt gegeben werden mußte.Sm folgenden sind die Gerichtsbräuch während einer Gerichtshandlung vonder Gefangennahme bis zur Verurteilung beschrieben.
Die schädlichen Leut.Sn den Weistümern werden die Verbrecher als „schädliche oder verruchteLeut" bezeichnet. Wit welcher Roheit und Unbarmherzigkeit diese schädlichen Leutein früherer Zeit zuwerke gingen, zeigt folgender Fall: „Am Neujahrsabendhaben bei unserer Behausung und Guet hermannsberg am högel ein armerWann und Weib um die Nachtherberg gebeten, so wir ihm vergönnt und nitabgeschlagen, hernach aber nach Ave Waria Läuten ist das Weib hinausge¬gangen, unwissend, was sie tun wolle, sind mit derselben über einer kleinen Zeit5 vermummte Wannspersonen in dem Gesicht angestrichen in die Stuben hinein,und gleich mit großen Prügeln auf meinen Ehewirt Wolfen Weiderspeuntnerauf ihn zugeschlagen und dermaßen zugericht, daß bemelter mein Ehewirt denandern Tag verstorben, nebst dem haben sie meine 2 Größern Töchter, welchedem Vater helfen wollten, der einen 2, der andern 3 Löcher in den Aopf geschlagen.Baderkosten ^2 Gulden. Wargareth Weiderspeunterin."Ein verruechter Verbrecher. ^678 Wörder, Schänder, Dpferstockräuber.Der Schrecken unserer Landleute ist ^678 der Zigeunerhias l, auch Schwarz¬reiter genannt. Sein bürgerlicher Name ist Watthias Grebner, 30 Jahre alt,gebürtig in Steiermark. Nach seinen eigenen Angaben, die er allerdings unterFolterqualen gemacht, und nach seinen begangenen Verbrechen ist in diesem Fallanzunehmen, daß der hiasl wirklich einen Pakt mit dein Dämon geschlossen. DmUrteilsspruch heißt es: „Anderntens hat gedachter Zigeunerhiasl Bauch ausge-
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